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wuchsbestand verloren gehen und mancher Stamm der Nutzung anheim

fallen, bevor er werthvolles Starkholz liefert, sondern auch im jungen
Bestand eine Verzögerung im "Wachsthum herbeigeführt.

LauuîoZt.

Ueber die Wahl der Umtriebszeit.

Die Wahl der Umtriebszeit bildet seit mehr als 30 Jahren eine

Frage, die nicht nur in der forstlichen Literatur, sondern auch in
der Praxis eine grosse Rolle spielt lind die Aufmerksamkeit der

Forstwirthe und der Waldbesitzer in hohem Masse in Anspruch
nimmt.

Schon die ältere Literatur unterscheidet verschiedene Umtriebe,
beziehungsweise Haubarkeitsalter, die gewöhnlichste Bezeichnung der-
selben ist folgende:

J. Der ^Ays/sc/ie CbwDiei. Er zerfällt in zwei Unterarten, näm-
lieh in den der natürlichen Verjüngung zuträglichsten und in den der

Lebensdauer der Bäume entsprechenden.
2. Der UmfneA des AocAsfew Massenerfrcrpes. Er fällt mit dem

Alter der Bestände zusammen, in dem sie den grössten jährlichen
Durchschnittsertrag an Holz liefern.

3. Der AcAm'seAe UwdneA Er ist gleich dem Haubarkeitsalter,
bei dem sich das erzeugte Holz zu der für dasselbe bestimmten Ver-
wendung am besten eignet.

J. Der Dwdn'eA des AöcAsfew Ge/dertrapes. Er ist so festzustellen,
dass der Wald den höchsten durchschnittlichen Geldertrag liefert.

Dazu kam in neuerer Zeit :

5. Der /AauDD/e Uwtneè, bei dem der Wald unter der Voraus-

Setzung eines bestimmten Zinsfusses die höchste Bodenrente gibt.
Das Haubarkeitsalter, welches der natürlichen Verjüngung am

zuträglichsten ist, muss für alle Verhältnisse, unter denen die letztere

geboten ist, als die untere und das der natürlichen Lebensdauer der

Bestände entsprechende als die obere Grenze der Umtriebszeit be-

zeichnet werden. Wo künstliche Verjüngung angewendet wird, kann

man, wenn andere Rücksichten es wünschbar machen, unter das

erwähnte Minimum gehen.
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Auf den Niederwald kann diese weite Begrenzung der Umtriebs-

zeit nicht wohl Anwendung finden, weil die natürliche Verjüngung
schon in einem Alter möglich ist, in dem das Holz noch keinen Werth
hat und die Ausschlagsfähigkeit der werthvolleren Holzarten vor dem

Eintritt des höchsten Lebensalters aufhört.
Den Umtrieb des höchsten Massenertrages bezeichnet man auch

als den forstlichen, beziehungsweise den ökonomischen. Er wurde
früher vor allen andern bevorzugt. Bei sorgfältiger Untersuchung
des Zuwachsganges der am häufigsten vorkommenden Waldbestände
hat sich aber — namentlich für die bessern Bonitäten — heraus-

gestellt, dass man sich bei der Ermittlung dieser Umtriebszeit von

irrigen Ansichten über den Eintritt des grössten jährlichen Durch-
schnittszuwachses leiten liess. Durch Gleichstellung der Umtriebszeit
mit dem Alter des grössten durchschnittlichen Massenertrages gelangt
man zu Haubarkeitsaltern, welche in guten Beständen besserer Bonität
unter den bisher üblichen stehen und die Erziehung starker Nutzholz-
Sortimente nicht begünstigen.

Der technische Umtrieb muss sich nach den stärksten Sortimenten,
welche der Wald in grösserer Menge liefern soll, richten, d. h. so

hoch sein, dass diese in entsprechender Menge erzeugt werden können.
Da in dieser Richtung sehr verschiedene Anforderungen gemacht
werden und das Stärkenwachsthum nicht nur von der Holzart und

vom Standorte, sondern auch von der Behandlung der Bestände ab-

hängig ist, so mangeln für die Ermittlung des technischen Umtriebes

allgemein anwendbare Grundlagen.
Der Umtrieb des höchsten Brutto- oder Nettogeldertrages, be-

ziehungsweise der höchsten Waldrente stützt sich einerseits auf den

Quantitäts- und Qualitätszuwachs, anderseits auf den Holzpreis zur
Zeit des Abtriebes der Bestände. Die Ermittlung der beiden ersten
Paktoren lässt Manches zu wünschen übrig und die des dritten ist
sehr unsicher, weil man die zukünftigen Aenderungen der Holzpreise
nicht voraus bestimmen kann, es wird daher auch die sorgfältigste
Berechnung dieser Umtriebszeit nicht zu Resultaten führen, die als

sichere, den zukünftigen Verhältnissen entsprechende bezeichnet werden

dürfen.
Der finanzielle Umtrieb oder der Umtrieb der höchsten Boden-

rente, der eine angemessene Verzinsung des Waldwerthes anstrebt,

beruht, wie derjenige des höchsten Geldertrages, auf dem Werths-
Zuwachs der Bestände, verlangt aber zugleich eine den wirthschaft-
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lichen "Verhältnissen entsprechende Verzinsung der durch den Holz-
vorrath und den VValdboden repräsentirten Werthe. Da die Ansichten
über die Höhe des anzustrebenden Zinsfusses ziemlich weit auseinander

gehen und letzterer sich im Laufe der Zeit mannigfaltig ändert, so

können die Rechnungsergebnisse hier noch weniger auf Sicherheit

Anspruch machen, als diejenigen für die Ermittlung des Umtriebes
des höchsten Geldertrages.

Für die Feststellung rfer pAys/scÄm gibt es keine
rechnerischen Grundlagen, sie muss aus dem "Verhalten der Bestände

abgeleitet werden, wird also je nach Standort, Holzart und Behand-

lungsweise verschieden sein. Bei der Aufstellung von Wirthschafts-
planen wird sie nur soweit in Betracht kommen, als das nach dem

Eintritt der Fähigkeit zur natürlichen Verjüngung bemessene Haubar-
keitsalter für alle Fälle, in denen die letztere angewendet werden will
oder muss, als unterste Grenze des zulässigen Umtriebes zu betrachten
ist. Das mit der natürlichen Lebensdauer der Bestände zusammen-
fallende Haubarkeitsalter bildet ausnahmslos die höchste wirthschaft-
lieh zulässige Umtriebszeit. Sie ist nur im Plänterwald anwendbar,
aber auch in diesem mit Verlust am Material und Geldertrag ver-
bunden.

Zur Berechnung efes Ï7»j£neôes <A.s /iöcAsfe« leisten

Ertragstafeln gute Dienste, insofern sie unter ähnlichen Verhältnissen
wie die in Frage stehenden ermittelt wurden und die Bestände nicht
zu weit von einem wirthschaftlich guten Zustande abweichen. In den

Ertragstafeln ist das Alter aufzusuchen, in dem der laufende Zu-
wachs unter den durchschnittlichen sinkt, weil dieses die gesuchte
Umtriebszeit repräsentirt. — Will man auch die Vorerträge berück-

sichtigen, so sind dieselben zu veranschlagen und zu den Haupterträgen
zu addiren. Die Rechnung muss nur für die dem Kulminationspunkt
des durchschnittlichen Zuwachses nahe stehenden Altersperioden durch-

geführt werden.

Fehlen für die in Frage liegenden Verhältnisse passende Ertrags-
tafeln, dann sind in den massgebenden, dem wahrscheinlichen Haubar-
keitsalter nahe stehenden Beständen Zuwachsuntersuchungen anzu-

stellen, um die Umtriebszeit aus dem Ergebniss dieser ableiten zu

können.
Beide Verfahren geben nicht absolut richtige Zahlen, weil sich

die Zuwachsverhältnisse nur langsam und nicht in allen Beständen

gleichmässig ändern. An dieser Unsicherheit der Rechnungsergebnisse
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leiden aber auch die übrigen Umtriebsberechnungen und zwar in noch

höherem Mass, weil bei denselben neben dem Zuwachsgang Paktoren

zugezogen werden müssen, deren Grundlagen noch unsicherer sind

als diejenigen der Zuwachsberechnungen.
Bei dem gegenwärtigen Stande der Zuwachslehre und der jetzigen

volkswirthschaftlichen Richtung der Forstwirthschaft kann dieUmtriebs-
zeit des höchsten Massenertrages den Waldbesitzern nicht als allein

massgebend empfohlen werden, weil sie die Erzeugung werthvoller
Nutzholzsortimente in der Regel nicht begünstigt und die Produktion
der grössten Holzmasse auf einer gegebenen Fläche nicht mehr den

Hauptzweck der Wirthschaft bildet.
Für die Ermittlung tec/miscÄe« f7w£n'eèes gibt es keine Ziffern-

massigen Grundlagen. Um ihn zu finden, muss das Alter derjenigen
Bestände festgestellt werden, welche eine ausreichende Zahl von
Stämmen enthalten, deren Stärke dem zu befriedigenden Bedürfniss

genügt, dieses Alter repräsentirt die technische Umtriebszeit. Da der

Gang des Wachsthums der Bestände je nach Standort, Holzart,
Gründung und Pflege verschieden ist, so dürfte es schwer sein, für
eine ganze Hiebsfolge das richtige durchschnittliche technische Haubar-
keitsalter zu finden.

Abgesehen hievon hat der technische Umtrieb gegenwärtig höchstens

noch eine lokale Berechtigung, weil an die Stärke des Nutzholzes
sehr verschiedene Anforderungen gemacht werden und dieselben sich

in verhältnissmässig kurzen Zeiträumen ändern. Wird die technische
Umtriebszeit mit besonderer Berücksichtigung der Erzeugung starker
Sortimente festgestellt, dann können bei der Schlagwirthschaft mit
deren Einführung grosse Verluste verbunden sein, weil man auch

einen Theil der Stämme, welche trotz hohen Alters keine werthvollen
Sortimente erzeugen, bis zum Eintritt des technischen Haubarkeits-
alters stehen lassen muss. Dem nur massigen Bedarf an sehr starken
Hölzern kann man im Plänter- und Mittelwald am besten Rechnung
tragen.

Der Berechnung efe?- (fes /iöc/rsA« muss
die Ermittlung des Wcrthes der Ilauptnutzung und der Vorerträge
für einige unter und über dem wahrscheinlichen Umtriebe stehenden

Alterspcriodon, sowie die Feststellung der Kosten für Verjüngung,
Pflege, Schutz, Verwaltung und Steuern vorausgehen. Bei der Be-

rechnung sind die nach dem Ergebniss dieser Erhebungen festgestellten
Einnahmen und Ausgaben zu summiren, der Reinertrag zu ermitteln
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und durch das demselben entsprechende Bestandesalter zu dividiren.
Der Quotient ist gleich dem Durchschnittsertrag im betreffenden
Alter und das Alter, in dem letzterer am grössten ist, die gesuchte
Umtriebszeit.

ümpfe? :

Eine Hektare Wald gebe im 20. Jahr 30 Er., im 30. Jahr
60 Fr., im 40. Jahr 100 Er., im 50. Jahr 150 Fr., im 60. Jahr
200 Fr., im 70. Jahr 220 Fr., im 85. Jahr 250 Fr., im 100. Jahr
200 und im 115. Jahr 100 Fr. erntekostenfreien Vorertrag, der
Werth des Hauptertrages betrage 5980 Fr. im 90. Jahr, 7210 Fr.
im 100. Jahr, 8120 Fr. im 110. Jahr und 8732 Fr. im 120. Jahr,
die Ausgaben für Verjüngung und Pflege betragen 300 Fr. und die-

jenigen für Verwaltung, Schutz und Steuern etc. 10 Fr. per Jahr,
wie gross ist die Waldrente?

Sie beträgt:
Im 90. Jahr (5980 -f 1010) — (300 -+- 900) 5790 : 90 Fr. 64. 33.

„ 100. „ (7210 -f- 1210) — (300 -|- 1000) 7120 : 100 „ 71.20.

„ 110. „ (8120 -f-1410) — (300 -j 1100) 8130 :110 „ 73.91.

„ 120. „ (8732 + 1510) - (300 + 1200) 8742 :120 „ 72.83.

Die Umtriebszeit der grössten Waldrente berechnet sich somit
auf ca. 110 Jahre.

Bei dieser Berechnungsweise bleibt die Verzinsung des Bodens,
der Vorerträge, des Vorrathskapitales und der Kulturkosten unberück-

sichtigt, sie führt daher zu hohen Umtriebszeiten, besonders dann,

wenn bei noch befriedigendem Quantitätszuwachs ein beträchtlicher
Qualitätszuwachs eintritt. Dem Waldeigenthümer gewährt sie unzweifel-
haft die höchsten Gelderträge, leider aber eine sehr geringe Verzinsung
des durch den Wald repräsentirten Kapitales.

Für die Berechnung der ymawsfedew £/mtneis2«7 sind dieselben

Grundlagen zu ermitteln (Werth des Abtriebsertrages und der Vor-

nutzungen, die Kultur- und Verwaltungskosten) wie für diejenige des

höchsten Geldertrages, überdieses ist noch der Zinsfuss festzusetzen,

zu dem sich das im Wald angelegte Kapital verzinsen soll. Sind
diese Grundlagen gegeben, so wird die Aufgabe am einfachsten durch

Berechnung der Bodenrente gelöst. Pressler gibt dafür folgende Formel :

£ - (fl„ r W- + Dö 1,0//-" - K1,0p") : -(» + '?)

in Worten, man addire zum Haubarkeitsertrag die mit dem ange-
nommenen Zinsfusse prolongirten Vorerträge, ziehe von der Summe
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die ebenfalls prolongirten Kulturkosten ab, dividire den Rest durch
1,0p" — 1

^und vermindere den Quotienten um die jährlichen Yerwaltungs-

kosten und Steuern, das Endergebniss repräsentirt die Bodenrente.
Diese Rechnung ist für verschiedene, der wahrscheinlichen Umtriebs-
zeit nahe liegende Alter durchzuführen und sodann das Alter als
finanzieller Umtrieb zu betrachten, das die höchste Bodenrente ver-
spricht.

BmpîVD
Das Vorige gegen die jüngeren Altersperioden in folgender Weise

ergänzt: Abtriebsertrag im 80. Jahr 4800 Fr., im 70. Jahr 3790 Fr.
und im 60. Jahr 2750 Fr. Zinsfuss 2,5 ®/o.

Bodenrente im 60. Jahr :

(2750 -f- 825,07) — 1767,48 1808,19 :135,ao 13,30 — 10,00 3,so.

Im 70. Jahr:
(3790 -j- 1329,64) — 2375,34 2744,30 :185,28 14,si — 10,00 4,si.

Im 80. Jahr:
(4800 - 2017,74) - 3192,27 3625,47 : 248,ss 14,eo — 10,00 4,oo.

Die finanzielle Umtriebszeit beträgt demnach ca. 75 Jahre.

Bei der so ermittelten Umtriebszeit wird der Produktionsfond

zum angenommenen Zinsfuss verzinset, die Berechnung führt aber,

wenn im reiferen Alter der Bestände nicht ein recht guter Qualitäts-
Zuwachs erfolgt, zu niedrigen Umtriebszeiten und selbst bei ganz
mässigem Zinsfuss zu einer geringen Bodenrente und zu einem mässigen

Reinertrag.
Wenn aus dem Gesagten Schlüsse über die Anwendbarkeit der

verschiedenen Umtriebszeiten gezogen werden sollen, so ergibt sich

Folgendes :

Der Urntrieb des höchsten Massenertrages repräsentirt das Minimum
des nach den früher allgemein anerkannten wirthschaftiichen Grund-
sätzen zulässigen Ilaubarkeitsalters der Bestände und derjenige des

höchsten Geldertrages das Maximum desselben. Der physische und

der technische Umtrieb kommen nur ausnahmsweise in Betracht. Der
finanzielle Umtrieb ist als der privatwirthschaftliche zu bezeichnen und

ist Grossbesitzern, namentlich dem Staat und den Gemeinden, nur
dann zu empfehlen, wenn dessen Anwendung nicht so grosse Vor-
räthe als hiebsreif bezeichnet, dass deren Verwerthung eine starke

Preisermässigung des Holzes zur Folge hätte und nicht Hiebsalter
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festgestellt werden, welche die Befriedigung des zukünftigen Bedarfs

am unentbehrlichen Nutzholz gefährden würden.

Die Frage : Wie wurde bisher bei der Ermittlung der Umtriebs-
zeit verfahren? kann nicht mit wenig Worten und überhaupt nicht
bestimmt beantwortet werden, weil verschiedene Verfahren zur An-
wendung kommen und bestimmte Vorschriften für die Lösung der

Aufgabe nur an wenigen Orten gegeben sind. Man wird jedoch kaum
einen unverantwortlichen Fehler begehen, wenn man annimmt, die

Wahl der Umtriebszeit habe sich bisher mehr auf eine summarische

Beurtheilung der mitwirkenden Faktoren als auf eine lokale Erhebung
und rechnerische Verwendung derselben gestützt. Vielleicht darf man
noch weiter gehen, und sagen, wo untersucht und gerechnet wurde,
hat man die gefundenen Faktoren modifizirt und korrigirt, bis man
ein Resultat herausrechnete, das den herrschenden Ansichten über die

Höhe der Umtriebszeit möglichst nahe kam.

Leitender Grundsatz war: Erziehung von Beständen, welche den

Anforderungen, die man an die Erzeugnisse derselben machen zu
müssen glaubte, genügen. Man wählte daher eine Umtriebszeit, welche
dem Alter derjenigen Bestände entsprach, in denen die verlangten
stärkeren Sortimente in ausreichender Menge vorhanden waren. Die
durch die Standortsverhältnisse und örtlichen Bedürfnisse bedingten
Modifikationen ergaben sich dabei ohne weitläufige Untersuchungen,
ebenso die Antwort auf die Frage : Kann für einen Wirthschaftskomplex
eine einheitliche Umtriebszeit angenommen, oder müssen zwei oder

mehr Umtriebszeiten gewählt und angewendet werden?

Diesem Vorgehen macht man den Vorwurf, man habe zu ein-

seitig die Befriedigung der eben bestehenden, mit der Zeit veränder-
liehen Bedürfnisse im Auge, gebe sich zu wenig Rechenschaft darüber,
ob die gewählte Umtriebszeit auch den übrigen wirthschaftlichen An-
forderungen entspreche und ob bei ihr eine angemessene Wald- oder

Bodenrente erzielt werde.

Da dieser Vorwurf mindestens in soweit richtig ist, als jeder mit
Zahlen belegte Ausweis über die finanzielle Bedeutung des gewählten
Umtriebes fehlt, so sollte man die Mühe nicht scheuen, die zur Leistung
dieses Nachweises erforderlichen Erhebungen zu machen, sich dabei

aber auf die zur Zeit bekannten Verhältnisse beschränken. Die Lösung
der Aufgabe ist nicht sehr zeitraubend und fällt zum grösseren Theil
mit anderweitigen, nicht zu umgehenden Untersuchungen zusammen.
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Sie besteht, wie schon aus dem früher Gesagten hervorgeht, in

Folgendem :

Im Wirthschaftsganzen, für das die Umtriebszeit berechnet werden

soll, sucht man möglichst viele zur Feststellung des Yorrathes und
des Qualitätszuwachses geeignete Bestände auf, deren Alter innert den
Grenzen der wahrscheinlichen zukünftigen Umtriebszeit liegt, ermittelt
in denselben die eben erwähnten Faktoren, veranschlagt die Vorerträge,
die Kulturkosten und die übrigen Ausgaben und setzt, gestützt auf
die zur Zeit bestehenden Verhältnisse, also ohne Rücksicht auf die

ungewisse Zukunft, die Preise des Holzes und das wirtschaftliche
Verzinsungs-Prozent fest. Aus diesen Grundlagen berechnet man
sodann das Haubarkeitsalter des höchsten Massenertrages, der grössten
Waldrente und der günstigsten Bodenrente. Diese drei Rechnungs-
ergebnisse vergleicht man unter sich und mit der nach bisherigem
Ermessen projektirten Umtriebszeit und wählt, unter Berücksichtigung
der Standorts- und Absatzverhältnisse, des Zustandes, namentlich des

Altersklassenverhältnisses der betreffenden Waldung, der Ansprüche
der Konsumenten oder Händler und des Vermögens der Waldeigen-
thümer, die Umtriebszeit, welche den verschiedenartigen Anforderungen
am besten zu entsprechen scheint.

Die so ermittelte Umtriebszeit wird wahrscheinlich mit keinem
der erzielten Rechnungsergebnisse vollständig übereinstimmen, das

Verfahren gibt aber dem, der sie festzusetzen hat, die Mittel an die

Hand, den Waldeigenthümern oder deren Stellvertretern nachzuweisen,
welche Opfer sie am Materialertrag, an der Waldrente oder an der

Bodenrente bringen, wenn sie die vorgeschlagene Umtriebszeit der

Wirthschaftseinriehtung und Ertragsberechnung zu Grunde legen. Die
Waldeigenthümer werden durch die Mittheilung und Erläuterung der
erhobenen Zahlen in den Stand gesetzt, die Zweckmässigkeit der einen

oder anderen Umtriebszeit selbst zu beurtheilen und bei deren Wahl
ein Wort mitzureden, was den Taxatoren und den oberen Forst-
behördcn nur erwünscht sein kann.

Wir machen diesen Vorschlag nicht als Vertreter der Wissen-

schaft, wir wissen ganz gut, dass er vor einer grundsätzlichen Kritik
nicht zu bestehen vermag. So lange jedoch die Vertreter der Theorie
weder für die Berechnung des Umtriebes der höchsten Waldrente noch

für diejenige des Umtriebes der höchsten Bodenrente sichere Grund-

lagen zu bieten im Stande sind, die Ergebnisse ihrer Berechnungen
also nicht als unbedingt massgebend bezeichnen dürfen, sondern

Schweiz. Zeitschrift f. d. Forstwesen. XIII. 9



— 18 —

zugeben müssen, dass mancherlei Modifikationen an denselben nicht

nur zulässig, sondern nothwendig erscheinen, werden auch Vermittlungs-
Vorschläge, die beide Theorien im Auge behalten, nicht absolut von
der Hand zu weisen sein.

Der wissenschaftlichen Forschung auf den fraglichen, theoretisch
und praktisch sehr wichtigen Gebieten soll dadurch kein Abbrach

gethan, sondern im Gegentheil einer ruhigen Fortsetzung derselben

Vorschub geleistet werden. Wenn die Vertreter beider Richtungen
die Ueberzeugung haben könnten, dass ihren Anschauungen in der
Praxis gleichmässig Rechnung getragen werde, so würde eine Haupt-
veranlassung gegenseitiger Reibung wegfallen und die Prüfung und

Würdigung aller einschlagenden Verhältnisse mit grösserer Ruhe und

Objektivität fortgesetzt werden können.
Zur Erleichterung der Berechnung der Umtriebszeit dürften in

der Erhebung der Recbnungsgrundlagon und im Rechnungsverfahren

ganz erhebliche Abkürzungen stattfinden und zwar in dem Sinne, dass

man die Vorerträge und die Ausgaben unberücksichtigt lässt, der

Berechnung also lediglich den Haubarkeitsertrag zu Grunde legt.
Die Vertreter der höchsten Bodenrente erklären und beweisen,

die Werthe der Vorerträge und die Kulturkosten sammt den Zinses-
zinsen beider üben wohl auf die Höhe der Bodenrente einen aller

Beachtung werthen Einfluss, auf die Berechnung der Umtriebszeit
aber nur einen geringen. Sie geben daher zu, dass man bei der

Berechnung letzterer beide Faktoren, sowie auch die Verwaltungs-
kosten und Steuern etc., unberücksichtigt lassen, sich also auf die

Ermittlung des Werthes der Abtriebserträge beschränken dürfe.

Die Vertreter der höchsten Waldrente, wie diejenigen des höchsten

Materialertrages können auf die Einreihung der Vorerträge und der
Kulturkosten in ihr Rechnungsschema um so eher verzichten, als sie

die Zinsen der fraglichen Werthe nicht berechnen und wissen, dass

sich dieselben bei Hinzurechnung der ebenfalls nicht zu berücksich-

tigenden Kosten für Verwaltung, Schutz, Steuern und Pflege bei

intensivem Betrieb annähernd ausgleichen. Für praktische Zwecke

reduzirt sich demnach der Unterschied in den Forderungen der Ver-
treter beider Parteien auf die Verzinsungsfrage und die Wahl des

Zinsfusses.

Die Vertreter der Umtriebszeit der höchsten Waldrente fragen
nicht direkt nach der Verzinsung des Waldwcrthes, diejenigen der

finanziellen Umtriebszeit legen dagegen ein Hauptgewicht auf dieselbe.
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Sie sind jedoch der Ansicht, dass der der Berechnung der Umtriebs-
zeit zu unterstellende Zinsfuss mit Bücksicht auf die Sicherheit der

Kapitalanlage im forstlichen Gewerbe und der Wahrscheinlichkeit
eines Steigens der Walderträge im Allgemeinen ein niedriger sein

dürfe und noch mehr ermässigt werden müsse, wenn bei Einführung
der nach ihm bemessenen Umtriebszeit Holzmassen auf den Markt
gebracht werden müssten, durch deren Angebot die Preise unter die
der Berechnung der Umtriebszeit zu Grunde gelegten herabgedrückt
oder die Befriedigung des unentbehrlichen Bedarfs an Nutzholz für
die Zukunft ernstlich gefährdet würde. Die Anhänger der grössten
Waldrente wissen eine angemessene Verzinsung des von ihnen ver-
walteten Kapitals auch zu schätzen, es dürfte daher auf rein prak-
tischen Gebieten eine Verständigung gar oft möglich sein.

Bei der vorgeschlagenen und ohne Bedenken durchzuführenden
Beduktion der zu berücksichtigenden Paktoren bietet die Berechnung
der verschiedenen Umtriebszeiten weder grosse Schwierigkeiten, noch

verlangt sie einen erheblichen Zeitaufwand, ihrer Durchführung steht

daher kein beachtenswerthes Hinderniss entgegen. Zu erheben sind:
der Holzvorrath in möglichst vielen hiefür geeigneten Beständen,
deren Alter zwischen dem wahrscheinlichen Minimum und Maximum
der zu ermittelnden Umtriebszeiten liegt, die herrschenden Holzpreise
unter Berücksichtigung der Sortimentsverhältnisse und der Zinsfuss.

Folgendes Beispiel erläutert das Bechnungsverfahren.

Nach Baur's Ertragstafeln für Fichten HI. Bonität beträgt der

üerbholzvorrath per Hektare:

im 60. Jahr 250 und hat unter hiesigen Verhältnissen einen Werth von Fr. 11. —

„ 70. „ 330 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 11.50

7i 80. „ 400 „„„„ ^ „ „ „„„ 12.

„ 00. „ 460 „ „ „ „ „ „ „ „ „ » 13. —

„ 100. „ 515 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 14. —

„110. „ 560 „ „ „ „ „ „ „ „ 14.50

„ 120. „ 592 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 14.75

Wirthschafts-Zinsfuss, 2,5 ®/o, wie stellt sich das Haubarkeitsalter

I. rfes AöcAsfew l¥asseMe?Vra<7es.

Durchschnittszuwachs im 90. Jahr 460 : 90 5,um®, im 100. Jahr
515 : 100 5,15 m®, im 110. Jahr 560 : 110 5,09 m®. Das Haubar-
keitsalter beträgt daher annähernd 100 Jahre.
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2. /Za.M&arfe'fea//er c7es fto'cAsten ffeWerira^es.

Durchschnittlicher Geldertrag im 100. Jahr 515 X 14 : 100

Fr. 72. 10, im 110. Jahr 560 X 14,5 : 110 Fr. 73. 82, im 120. Jahr
592 X 14,75 : 120 Fr. 72. 60, das Haubarkeitsalter beträgt daher

ca. 110 Jahre.

3. jFmawzttWfes JZaM&ar&eifcatter.

Bodenrente im 60. Jahr 2 50 X 11 : 135,99 Fr. 11. 02, im
70. Jahr 3 30 X 11,50: 185,28 Fr. 20.46, im 80. Jahr 400 X 12: 248,38

Fr. 15. 30, das Haubarkeitsalter beträgt daher ca. 75 Jahre.
Der Divisor in vorstehenden Berechnungen repräscntirt den End-

werth der Rente 1 im 60., 70. und 80. Jahr bei einem Zinsfuss von
2,5 o/o und der Voraussetzung von Zinseszinsen.

Dass die Erhebungen im Walde zahlreicher sein müssen, wenn
die Bestandesverhältnisse sehr verschiedenartig sind, als wenn sie

grosse Gleichförmigkeit zeigen, wird durch die Forderung bedingt,
dass die erhobenen Zahlen die Durchschnittsverhältnisse darstellen

müssen, wenn das Rechnungsresultat den letzteren entsprechen soll.
Ohne Bedenken wird man jedoch voraussetzen dürfen, dass die dor

Lösung dieser Aufgabe zu bringenden Opfer durch die Resultate,
welche man dabei erlangt, reichlich aufgewogen werden. In einem

ziffernmässigen Nachweis über das Verhältniss des gewählten Umtriebes

zu den nach theoretischen Grundsätzen berechneten Haubarkeitsaltern

liegt für die Forstbeamten und die Waldeigenthümer eine grosse
Beruhigung. Lawd'o^.

Vereinsangelegenheiten.

Die letztjährige Versammlung des schweizerischen Forstvereins
hat — dem Wunsche des Regierungsrathes des Kantons Uri um Ver-
Schiebung der Abhaltung der Versammlung in Altdorf Rechnung
tragend — das ständige Komite beauftragt, den Regierungsrath des

Kantons Appenzell A. Rh. anzufragen, ob er nicht geneigt wäre, die

schweizerischen Forstmänner im Jahr 1888 in Ausserrhoden aufzu-
nehmen.
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